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Zulassungsvoraussetzungen
Lehramts- und Magisterstudiengänge, Dipl.-Pädagogik
1. Allgemeine Hochschulreife

a) das Reifezeugnis,
b) das Abschlusszeugnis einer Fachhochschule,
c) das Abschlusszeugnis einer Höheren Fachschule, soweit sie in den Hochschulbe¬

reich einbezogen worden ist
2. Fachgebundene Hochschulreife

a) das Zeugnis der Reife des Gymnasiums für Frauenbildung,
b) das Zeugnis der Reife des naturwissenschaftlichen Gymnasiums in Aufbauform
c) das Zeugnis der Reife des wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Gymnasiums

in Aufbauform,
d) das Zeugnis der Reife des pädagogisch-musischen Gymnasiums in Aufbauform,
e) das Zeugnis über die bestandene Sonderprüfung für die Zulassung zum Studium

an den Pädagogischen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen.
f) das Zeugnis über eine bestandene Zwischenprüfung in integrierten Studiengän¬

gen nach § 2 Abs. 4 i. V. mit der Anlage 2 der Verordnung über den Erwerb der
fachgebundenen Hochschulreife während des Studiums in integrierten Studien¬
gängen vom 23. September 1981 (GV NW Nr. 54 vom 29. Oktober1981).

Diplomstudiengang Sportwissenschaft
Allgemeine Hochschulreife (Abitur, Abschlusszeugnis einer Fachhochschule oder Höhe¬
re Fachschule, soweit sie in den Hochschulbereich einbezogen worden ist) i.V. m. be¬
standener Eignungsprüfung.
Besondere Einschreibungsvoraussetzung für Lehramtsstudiengänge
Kunst, Musik und Sport: Nachweis einer besonderen studiengangbezogenen Eignung.

Ausbildungsbereich Integrierte Studiengänge
Chemie, Elektrotechnik, Informatik, Ingenieur-Informatik, Mathematik, Maschinenbau,
Medienwissenschaft, Physik, Wirtschaftswissenschaft, Technomathematik, Wirtschafts¬
ingenieurwesen, Wirtschaftsinjprmatik
1. Allgemeine Hochschulreife

a) das Reifezeugnis,
b) das Abschlusszeugnis einer Fachhochschule,
c) das Abschlusszeugnis einer Höheren Fachschule, soweit sie in den Hochschulbe¬

reich einbezogen worden ist
2. das Zeugnis der dem gewählten Studiengang entsprechenden fachgebundenen

Hochschulreife,**
3. das Zeugnis der Fachhochschulreife (unabhängig von der Fachrichtung),
4. ein vom Kultusminister als gleichwertig anerkanntes Zeugnis. Wenn das Abschluss¬

zeugnis einer zweijährigen Höheren Handelsschule oder ein Versetzungszeugnis
nach Klasse 13 eines Gymnasiums oder ein Zeugnis über den Abschluss der Jahr¬
gangsstufe 12 der neugestalteten gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II
(gemäß Runderlass des Kultusministers vom 27. 12. 1974) vorliegt, ist zum Nachweis

Berechtigt nur zum Studium für das Lehramt für die Primarstufe und für das Lehramt für die Sekundarstufe! so¬
wie zum Diplom-Pädagogik-Studium.
Studenten mit Hochschulreife (Abitur, fachgebundene Hochschulreife), die sich für einen der Studiengänge Elek¬
trotechnik und Maschinenbau bewerben wollen und noch kein auf den gewünschten Studiengang bezogenes
Praktikum abgeleistet haben, sollen mindestens acht Wochen des erforderlichen Grundpraktikums vor Beginn
des Studiums absolvieren.
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einer der Fachhochschulreife gleichwertigen Vorbildung entweder eine abgeschlos¬
sene Berufsausbildung oder ein einjähriges Praktikum erforderlich. Nähere Einzel¬
heiten hierzu sind in der Qualifikationsverordnung Fachhochschule von 1. 8. 1988
und der Verordnung über die Bildungsgänge und die Abschlussprüfungen in der
zweijährigen höheren Berufsfachschule vom 22. 3. 1988 geregelt.

Fachhochschul-Studiengänge
Ingenieurwissenschaftliche Studiengänge, die denen an Fachhochschulen entsprechen.
Zur Aufnahme des Studiums an den Universitäten/Gesamthochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen berechtigt in bestimmten Studiengängen der Nachweis der Fach¬
hochschulreife. Der Nachweis der Fachhochschulreife wird erbracht durch:

1. das Abschlusszeugnis der Fachoberschule gemäß der Rahmenvereinbarung der
KMK über die Fachoberschule vom 13.4. 1971

2. das Zeugnis der Fachhochschulreife der Nichtschülerprüfung gemäß dem Beschluss
der KMK vom 21. 9. 1972

3. ein sonstiges Zeugnis der Fachhochschulreife des Landes Nordrhein-Westfalen
4. das Abschlusszeugnis einer deutschen oder gleichgestellten zweijährigen Höheren

Handelsschule in Verbindung mit dem Nachweis über eine abgeschlossene Berufs¬
ausbildung oder ein einjähriges gelenktes Praktikum gemäß der Ausbildungsord¬
nung vom 21. 8. 1969 (ABI. KM. NW. S. 386) und den dazu ergangenen Ergänzun¬
gen oder

5. das Zeugnis über den Abschluss eines Bildungsganges, der einen aufsteigenden
Unterricht von mindestens 12 Jahren an deutschen weiterführenden allgemeinbil¬
denden öffentlichen oder ihnen gleichgestellten Schulen umfasst (Versetzung nach
Klasse 13) in Verbindung mit dem Nachweis über eine abgeschlossene Berufsaus¬
bildung oder ein einjähriges gelenktes Praktikum gemäß der Ausbildungsordnung
vom 21. 8. 1969 (ABI. KM. NW. S. 386) und den dazu ergangenen Ergänzungen
oder das Zeugnis über den Abschluss der Jahrgangsstufe 12 der neugestalteten
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II gemäß Runderlass des Kultusminis¬
ters vom 17. 12. 1974 (GABI. NW. S. 43) in Verbindung mit dem Nachweis über eine
abgeschlossene Berufsausbildung oder ein einjähriges gelenktes Praktikum gemäß
der Ausbildungsordnung vom 21. 8. 1969 (ABI. KM. NW. S. 386) und den dazu er¬
gangenen Ergänzungen

6. ein sonstiges vom Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen als Fachhoch¬
schulreife anerkanntes Zeugnis

7. den Abschluss eines Bildungsganges, der einen aufsteigenden Unterricht von 13 Jah¬
ren umfaßt (Abschluss der Klasse 13 an deutschen weiterführenden öffentlichen
oder ihnen gleichgestellten Schulen: Abitur) als Zugangsberechtigung im vorstehen¬
den Sinne gelten auch die Abschlusszeugnisse der Kollegs (Institute zur Erlangung
der Hochschulreife) und der Abendgymnasien sowie die Zeugnisse über die staatli¬
che Abschlussprüfung an den Fachhochschulen und den Vorgängereinrichtungen,
die in den Hochschulbereich einbezogen wurden.

Besondere Einschreibvoraussetzung
zu 1., 2., 3. Als E i n s c h r e i b v o r a u s s e t z u n g ist vor Beginn des Studiums

ein dreimonatiges fachbezogenes Grundpraktikum dann abzuleisten,
wenn sich die Fachrichtung der FOS nicht mit der Fachrichtung des
gewünschten Studienganges deckt.

zu 4.-7. Als Einschreibvoraussetzung ist vor Beginn des Studiums
ein dreimonatiges fachbezogenes Grundpraktikum abzuleisten.

Die besonderen Vorschriften für die Fachhochschulstudiengänge Elektrotechnik und Maschinenbau sind im Stu¬
dentensekretariat zu erfragen.
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Im Rahmen eines Modellversuchs können bis zum Wintersemester 1999/2000 auch
Handwerksmeisterinnen und -meister, sowie Absolventinnen und Absolventen von ein¬
schlägigen Fachschulen des Landes NRW nach einem Auswahlgespräch zu Fachhoch¬
schulstudiengängen zugelassen werden.

Zugangsvoraussetzungen und
Abschlussmöglichkeiten der Studiengänge

Zugangsvor¬ Studien¬
aussetzungen abschlüsse

Studiengänge STPAHR FHR ESP SP D I Dil DFH L M

Integrierte Oiplomstudiengänge
Berufsbildung/Elektrotechnik X X X X

Berufsbildung/Maschinenbau X X X X

Chemie, Mathematik, Physik X X X X X

Wirtschaftswissenschaften X X X
1

X 1 y2X

Elektrotechnik, Maschinenbau X X X X X

Ingenieur-Informatik/Elektrotechnik X X X X

Ingenieur-Informatik/Informatik X X X X

Ingenieur-Informatik/Maschinenbau X X X

Informatik X X X X X

Medienwissenschaft X X X

Wirtschaftsingenieurwesen X X X X

Wirtschaftsinformatik X X X X

Technomathematik X X X X

Ergänzungsstudiengänge
Elektrotechnik X3 X

Maschinenbau X3 X

Diplomstudiengänge
Erziehungswissenschaften X X X X

Sportwissenschaft X X X

Magisterstudiengänge
Musikwissenschaft X X X

Sprach- und Literaturwissenschaften X X X

Geschichte, Geographie, Philosophie X X X
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